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Die Durchführung der Lebensmittelkontrolle
in der Schweiz im Jahre 1957

Le contrôle des denrées alimentaires en Suisse en 1957

A. Bericht des Eidg. Gesundheitsamtes

a) Gesetzgebung und Allgemeines

Am 7. März 1957 erliess das Eidg. Departement des Innern, gestützt auf das

eidgenössische Lebensmittelgesetz und die zugehörige Verordnung (Art. 20) eine
Verfügung über Zusatz und Anpreisung von Vitaminen bei Lebensmitteln. Diese
Verfügung regelt die sehr wichtige Materie eingehend und hat die Bestimmungen

der «Leitsätze» vom 2. August 1940, die sie ersetzt, dem heutigen Stand der
Kenntnisse angepasst. Insbesondere wurde die Liste der in Betracht fallenden
Vitamine ergänzt, deren Tagesbedarf den neuen Erkenntnissen entsprechend
aufgestellt, wobei die für die einzelnen Vitamine zulässigen Anpreisungen
umschrieben wurden.

Am 2. Dezember 1957 fasste der Bundesrat einen Beschluss, mit welchem
verschiedene Artikel der eidgenössischen Lebensmittelverordnung abgeändert
wurden. So erfuhr der Artikel 5, Absatz 1 eine gewisse Ausweitung durch
Einbezug einer Bestimmung über die Beschaffenheit von Roh- und Zwischenpro-
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